
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

28. Oktober 2019 
 
 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses am 5.12.2019 
Anfrage der FDP-Kreistagsfraktion „Organisation bezüglich der Umsetzung des  
§ 2b UStG“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
die FDP-Kreistagsfraktion beantragt die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 
„Organisation bezüglich der Umsetzung des § 2b UStG“ im öffentlichen Teil der 
Sitzung des Kreisausschusses am 5. Dezember 2019, unter dem folgende Anfrage 
gestellt wird: 
 
Die FDP-Fraktion im Kreistag bittet die Verwaltung um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
 

1. Welche organisatorischen Maßnahmen hat die Kreisverwaltung hinsichtlich der 
umsatzsteuerlichen Problematik bisher durchgeführt? 

2. Welche sind bis zum 31.12.2020 geplant? 
3. Sind Personalzuführungen erforderlich? 
4. Ist eine steuerliche Bestandsaufnahme durchgeführt bzw. bis wann wird sie 

abgeschlossen sein? 
5. Ist eine Tätigkeits- und Vertragsanalyse hinsichtlich der Einhaltung der 

umsatzsteuerlichen Vorgaben erfolgt? Falls nicht, bis wann soll sie 
abgeschlossen sein? 

6. Sind Vorsteuerabzugspotenziale geprüft? Falls nicht, bis wann ist diese 
abgeschlossen? 

7. Liegen Auswertungen von Leistungsbeziehungen zwischen dem Kreis 
Mettmann und anderen Kommunen, Kreisen und sonstigen juristischen 
Personen des ÖR vor? 
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An den 
Landrat des Kreises Mettmann 
Herrn Thomas Hendele 
Kreishaus 
Düsseldorfer Straße 26 
 
40822 Mettmann   
 



Begründung: 
 
Ab dem 01.01.2021 endet die Übergangsfrist (Stand 19.10.2019) für die bereits 
abgegebenen Optionserklärungen. Möglichweise wird diese Frist noch bis zum 
31.12.2022 verlängert. Ein Antrag auf Entschließung liegt dem Bundesrat vor, da das 
Land NRW befürchtet, dass in vielen Bereichen erforderliche Anpassungen an das 
neue Umsatzbesteuerungssystem nicht mehr rechtzeitig vor dem Stichtag 1. Januar 
2021 abgeschlossen sein werden (Vorlage 17/2527 Landtag NRW). Der Bundesrat 
wird dieses Thema am 08.11.2019 behandeln. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FDP-Kreistagsfraktion 
 
gez. 
Klaus Müller 
Fraktionsvorsitzender 


